
 
 

Ergänzungssatzung 
 „Mückental“ 

 
Gemeinde Benshausen 

     
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATZUNGSPLAN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



___________________________________________________________________________________________________ 
Ergänzungssatzung „Mückental“  –   Gemeinde Benshausen   - Stand:  SATZUNGSPLAN 30.06.2011 
Planungsbüro Kehrer & Horn GbR – Freie Architekten für Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung – Mitglieder der AK - Thüringen  

2 

 
 

Ergänzungssatzung 
„Mückental“ 

 
Gemeinde Benshausen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auftraggeber:                                                                                            Gemeinde Benshausen 

 
 

 
Auftragnehmer :                                                                        Planungsbüro Kehrer & Horn GbR 

Freie Architekten für Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung 
-Mitglieder der Thüringer Architektenkammer- 

98527 Suhl 
Platz der Deutschen Einheit 4 

  03681 / 35272-0                                                                                                                                                                        
 03681 / 35272-34 
www.kehrer-horn.de 
info@kehrer-horn.de 

 
Bearbeiter:                                                                                                             Dipl.-Ing. Arch. J.-U. Kehrer 
 
 

http://www.kehrer-horn.de/
mailto:info@kehrer-horn.de


___________________________________________________________________________________________________ 
Ergänzungssatzung „Mückental“  –   Gemeinde Benshausen   - Stand:  SATZUNGSPLAN 30.06.2011 
Planungsbüro Kehrer & Horn GbR – Freie Architekten für Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung – Mitglieder der AK - Thüringen  

3 

 

Ergänzungssatzung  
 „Mückental“ 
Gemeinde Benshausen 

 
 
SATZUNGSPLAN     Stand: 30.06.2011 
 
BEGRÜNDUNG  
Inhalt 
 
0. Gesetzliche Grundlagen           
 
1.  Veranlassung und Ziele           
 
2.  Geltungsbereich            
 
3.  Vorgaben übergeordneter Planungen   
 
4. Rahmenbedingungen        
 4.1 Geografische Lage und Topografie           
     4.2 Naturräumliche Verhältnisse            
 4.3 Schutzgebiete               
    4.4   Vorhandene Bebauung / Nutzung       
 4.5 Verkehr          

4.6 Nutzungsbeschränkungen 
4.6.1 Altlastverdachtsflächen 
4.7 Immissionen, Emissionen 
4.8 Grund und Boden 
4.9 Denkmalschutz 

 
5. Planinhalt             
 5.1  Städtebauliches Grundkonzept         
    5.2  Art der baulichen Nutzung   

5.3 Festsetzungen 
5.4 Erschließung 
5.5 Technische Infrastruktur 
5.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

 5.7 Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
 
 
Anlage 
-Aufstellung der Baulücken in der Gemeinde Benshausen 
-Auszug aus der Abwasserbeseitigungskonzeption (ABK) 
-Stellungnahmen ZWAS vom 04.04.2011 
-Gutachten bezüglich Grundstück von Ilona und Manfred May,  
Suhler Straße 27, 98554 Benshausen, entlang der Zufahrtsstraße Mückental     
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________________________________ 
Ergänzungssatzung „Mückental“  –   Gemeinde Benshausen   - Stand:  SATZUNGSPLAN 30.06.2011 
Planungsbüro Kehrer & Horn GbR – Freie Architekten für Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung – Mitglieder der AK - Thüringen  

4 

0. Gesetzliche Grundlagen 
 
 
1.Baugesetzbuch (BauGB ) in der Fassung  der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, 
S.2414), in der jeweils gültigen Fassung. 
 
2.Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBl. I, S. 133), in der jeweils gültigen Fassung. 
 
3.Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)  vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58) 
 
4.Thüringer Bauordnung (ThürBO) in der Neufassung vom 16.03.2004 (ThürGVBl. , S. 349), 
 in der jeweils gültigen Fassung. 
 
5.Thüringer Wassergesetz (ThürWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.08.2009 
(GVBI. S. 648),  in der jeweils gültigen Fassung. 
 
6.Thüringer Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (ThürNatG) in der Fassung 
vom 30.08.2006 (GVBI. S. 421), in der jeweils gültigen Fassung. 
 
7.Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 25.03.2002 (BGBl. S. 1193), 
in der jeweils gültigen Fassung. 
 
8.Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThDSchG) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 14.04.2004 (GVBI. S. 465),  in der jeweils gültigen 
Fassung. 
 
9.Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28. 01.2003 (GVBI. S. 41), in der jeweils gülti-
gen Fassung. 
 
 
1. Veranlassung und Ziele 
Die Ergänzungssatzung dient der Schaffung von Wohnbauflächen. Mit der Einbeziehung der Flä-
chen in den Innenbereich sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. 
Die Ergänzungssatzung dient einer sinn- und maßvollen Ergänzung der vorhandenen Innenbe-
reichsbebauung. Ziel ist es die Voraussetzungen zur Errichtung eines Wohnhauses mit Garage zu 
schaffen. 
Die Ergänzungssatzung schließt an die Klarstellungssatzung der Gemeinde Benshausen vom 
22.11.2005 an.  
Da die Erweiterungsfläche baurechtlich im derzeitigen Außenbereich liegt, ist eine Ergänzungssat-
zung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 erforderlich. Für eine Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 
ist kein Umweltbericht notwendig. 
 
Die 3. Auslegung wird erforderlich, da Einwendungen zur Größe des Baugebietes sowie zur ab-
wasserseitigen Erschließung vom Landratsamt Schmalkalden-Meiningen vorliegen. Weiterhin lie-
gen Einwendungen vom Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung zur Größe sowie zur Lage 
der Ergänzungssatzung vor. Auch durch Bürger wurden Bedenken zur Größe des Gebietes geäu-
ßert.  
Um den Einwendungen und Bedenken nachzukommen, erfolgt die Verkleinerung des Baufeldes. 
Ebenso wird in der Begründung noch einmal darauf hingewiesen, dass nur ein Wohnhaus mit Ga-
rage geplant ist. Weiterhin wird in die Begründung eine Auflistung der Baulücken in der Gemeinde 
Benshausen als Anlage hinzugefügt. Des Weiteren wird als Anlage ein Auszug aus der Abwas-
serbeseitigungskonzeption (ABK) des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Suhl beigefügt und 
somit der Nachweis über den Anschluss des Bereiches Mückental bis 2024 an die zentrale Kläran-
lage erbracht. 
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2. Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung umfasst Teilflächen der Flurstücke 829/2, 828, 827, 
826, 825 und 824 der Flur 7, Gemarkung Benshausen (Bauerwartungsland im Mückental), die im 
beiliegenden Lageplan gekennzeichnet und Bestandteil der Satzung sind. 
 

 
                
         Lage des Plangebietes 
 
 
3. Vorgaben übergeordneter Planungen 
                  
Die ausgewiesenen Flächen der Ergänzungssatzung sind im bestätigten Flächennutzungsplan der  
Gemeinde Benshausen als Bauerwartungsland ausgewiesen. Die im Flächennutzungsplan dar-
über hinaus noch ausgewiesenen Baulandflächen bleiben weiterhin Bauerwartungsland. Einer 
weiteren Bebauung wird durch die Gemeinde nur bei Erarbeitung eines Bebauungsplanes und bei 
Herstellung der entsprechenden Erschließung zugestimmt (Errichtung einer neuen Straßenanbin-
dung sowie dem Gebiet entsprechenden Ver- und Entsorgungsanlagen). 
 
Durch die Gemeinde Benshausen wurde eine Aufstellung der Baulücken in der Gemeinde erarbei-
tet. Darin kann man erkennen, dass insgesamt 33 Baulücken vorhanden sind. Von diesen sind 
insgesamt zurzeit reell nur 6 Baulücken verfügbar. Gründe hierfür sind eine ungünstige topogra-
phische Lage, Grundstücke die nicht zum Verkauf stehen, die Lage der Grundstücke im Über-
schwemmungsgebiet bzw. wurden einige zwischenzeitlich bereits bebaut bzw. eine Bebauung ist 
in Planung. Eine detaillierte Aufstellung der Baulücken wird als Anlage an die Begründung ange-
fügt. Der Gemeinde sind momentan auch keine leerstehenden Häuser im Ortskern bekannt, die 
kurzfristig verfügbar wären. 
Die Ausweisung der Ergänzungssatzung kann daher als maßvolle Ergänzung betrachtet werden. 
Der Ausweisung der Ergänzungssatzung „Mückental“ steht somit nichts entgegen. 
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4. Rahmenbedingungen 
 
4.1 Geografische Lage und Topografie 
Das Plangebiet liegt im Osten der Ortslage von Benshausen. Das Gelände fällt  nach Westen ab.  
 
4.2 Naturräumliche Verhältnisse 
Die Grundstücke grenzen an die vorhandene Ortslage an und stellen sich als terrassenartiges 
Grünland dar.  
 
4.3 Schutzgebiete 
Das Plangebiet liegt im Naturpark „Thüringer Wald“. Weitere Schutzgebiete sind nicht betroffen. 
 
4.4 Vorhandene Bebauung / Nutzung 
Das Grundstück ist unbebaut. Im Norden und Westen grenzt die bebaute Ortslage (siehe Klarstel-
lungslinie für den Innenbereich gem. § 34 BauGB) an. 
 
4.5 Verkehr 
Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt über die Straße „Mückental“.  
 
4.6 Nutzungsbeschränkungen 
Nutzungsbeschränkungen bestehen auf dem Flurstück 824, Flur 7, Gemarkung Benshausen.  
Parallel zur Grundstücksgrenze des Flurstücks 824 führt eine Hochdruckerdgasleitung über das 
Nachbarflurstück 823. Die Lage der Hochdruckleitung ist in der Örtlichkeit durch die gelbe Hin-
weissäule zu erkennen. 
Für die Errichtung von Gebäuden zu bestehenden Gasleitungen (vor 1990 verlegt) gilt die TGL 
190-354/01 und die daraus abgeleiteten Übergangsvorschriften. 
Danach ist mit Gebäuden unbedingt ein Mindestabstand von 15 m zur vorhandenen Hochdru-
ckerdgasleitung einzuhalten! 
Durch diesen Mindestabstand darf das im Ergänzungsbereich genannte Flurstück 824 auf einem 
Streifen von ca. 2,5m parallel zur Grundstückgrenze nicht bebaut werden. 
 
4.6.1 Altlastverdachtsflächen 
Zurzeit liegen keine Angaben vor. 
 
4.7 Immissionen, Emissionen 
Einwirkungen auf das Gebiet bzw. Auswirkungen die vom Plangebiet ausgehen sind nicht be-
kannt. 
 
4.8 Grund und Boden 
Die Flurstücke im Bereich der Ergänzungssatzung befinden sich in privater Hand. 
 
Sicherungsmaßnahmen 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beginn jeglicher Veränderungen an den überplanten Alt-
grundstücken (z.B.: vorbereitende Maßnahmen für Bautätigkeit) auch nach Landesrecht in die 
Rechte und Pflichten der Grundstückseigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten eingegrif-
fen wird. 
Der § 9 Thür. Abmarkungsgesetz besagt, dass Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grund-
stücken dafür zu sorgen haben, die Grenzzeichen zu erhalten und erkennen zu lassen. Unge-
rechtfertigte diesbezügliche Eingriffe können eine Ordnungswidrigkeit gemäß§ 16 Thür. Kataster-
gesetz rechtfertigen. Daher wird zuzüglich der Beteiligung der Eigentümer empfohlen, vorhandene 
und künftig verbleibende Grenzmarkierungen mit geeigneten Maßnahmen zu sichern (amtliche 
Katastervermessung). 
 
* Hinweis Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
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4.9 Denkmalschutz 
Das Gebiet liegt in keinem Denkmalschutzbereich. Es befinden sich auch keine Denkmale im Gel-
tungsbereich. Im Plangebiet sind bisher keine Bodendenkmale / Bodenfunde entsprechend dem 
"Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale im Land Thüringen" bekannt. 
Gemäß § 16 des Gesetzes sind Bodenfunde der unverzüglichen Meldepflicht an das Landesamt 
für Archäologische Denkmalpflege unterlegen. 
 
Hinweis:  
Bei Erdarbeiten ist mit dem Auftreten archäologischer Funde (bewegliche Bodendenkmale wie 
Scherben, Knochen, auffällige Häufungen von Steinen, dunkle Erdfärbungen u. ä.) zu rechnen. 
Gemäß § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz vom 14.04.2004 unterliegen Bodenfunde der unver-
züglichen Meldepflicht an das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Au-
ßenstelle Steinsburgmuseum, Waldhaussiedlung 8 in 98631 Römhild, Tel.: 036948/20561.  
 
 
5. Planinhalt 
 
5.1 Städtebauliches Grundkonzept 
Das städtebauliche Grundkonzept geht von folgenden Zielstellungen aus: 
Die Ergänzungsfläche (Geltungsbereich der Satzung) soll vollumfänglich dem Innenbereich nach § 
34 BauGB zugeordnet werden. Mit der Ergänzungssatzung ist eine Vorgabe zur städtebaulichen 
Entwicklung zu treffen, die dem Ortsbild und der Typik der Ortslage in dem Ergänzungsbereich 
von Benshausen entspricht. 
 
5.2 Art der baulichen Nutzung 
Die Art der baulichen Nutzung wird für den Geltungsbereich dieser Satzung als „Reines Wohnge-
biet“ nach § 3 BauNVO festgelegt. Ausnahmsweise zulässige Nutzungen nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 
und 2 BauNVO werden nicht zugelassen. 
Die Ausweisung als „Reines Wohngebiet“ erfolgt entsprechend der Ausweisung als Wohnbauflä-
che im Flächennutzungsplan der Gemeinde Benshausen. Auf Grund der beschränkten Zufahrts-
möglichkeit sind keine Ausnahmen für sonstige bauliche Anlagen (wie in § 3 Abs. 3 BauNVO ge-
nannt) gestattet.  
 
5.3 Festsetzungen 
Im Hinblick auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung und unter Beachtung der Veranlassung 
und Ziele und des städtebauliches Grundkonzept dieser Planung gelten folgende Festsetzungen: 
 
-Zulässig ist nur die Errichtung von Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen (§ 9 Abs.   
1 Nr. 6 BauGB), 
-Stellplätze und Garagen dürfen nur für den, durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf 
errichtet werden und müssen sich auf dem eigenen Grundstück befinden (§ 12 Abs. 2 und 6 
BauNVO), 
-Offene Bauweise nach § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO, 
-Bebauung mit Einzelhäusern mit maximal 2 Vollgeschossen nach § 20 Abs. 1 und § 22 Abs. 2 
BauNVO, 
-maximale Geschosshöhe 3,20 m, 
-Baugrenze im Abstand von 15,0 m ab Grundstücksgrenze Straße (§ 23 Abs. 3 BauNVO), 
-Bautiefe im Abstand von 35,0 m ab Grundstücksgrenze Straße (§ 23 Abs. 4 BauNVO), 
-Veränderungen in der Geländeoberfläche für Aufschüttungen oder Abgrabungen dürfen ein Maß 
von 1,5 m nicht überschreiten 
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5.4 Erschließung 
Verkehr 
Die vorhandene Erschließung bleibt bestehen. Die Zufahrt auf die Grundstücke erfolgt direkt von 
der Straße „Mückental“. Diese ist entsprechend einem Gutachten bis zu einer Achslast von 12 t 
nutzbar, ohne eine Gefährdung auszulösen. 
Einer weiteren Bebauung wird durch die Gemeinde nur bei Erarbeitung eines Bebauungsplanes 
und bei Herstellung der Erschließung zugestimmt. 
 
5.5 Technische Infrastruktur 
Elektroversorgung  
Das Plangebiet kann durch ein vorhandenes Stromkabel in der Straße „Mückental“ erschlossen 
werden. 
 
Bei unserer Zustimmung gehen wir davon aus, dass die notwendigen Schutzabstände entspre-
chend den Unfallverhütungsvorschriften BGV A2, BGV C22, VBG 40, ZH1/46 und der freie Bau-
raum über den Kabeln sowie die geordnete Kabelverlegung gewährleistet werden. 
Angaben zur Tiefenlage der Kabel sind leider nicht möglich. Zu beachten sind die Mindestabstän-
de im Kabelbau gemäß DIN VDE 0276 und die Richtlinie für die Planung (DIN 1998). 
Sollten Konfliktpunkte mit unserem Anlagenbestand auftreten, benötigen wir für Änderungs- bzw. 
Sicherungsmaßnahmen einen entsprechenden Auftrag. 
Damit die Maßnahmen in unserem Hause fristgerecht geplant werden können, ist die rechtzeitige 
Übergabe des Änderungsverlangens erforderlich. 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die vorliegende Stellungnahme nicht als Auftrag zur 
Umverlegung gewertet wird. 
Die Kostenübernahme regelt sich nach dem Verursacherprinzip bzw. nach bestehenden Verträgen 
(Konzessionsvertrag, geltenden Rahmenvertrag). 
Wir bitten um rechtzeitige Bedarfsanmeldung zur Sicherstellung einer fristgerechten Versorgung. 
Der Anschluss der vorgesehenen Bebauung erfolgt erst auf Antrag des Bauherrn. Hierfür ist der 
Anmeldevordruck "Anmeldung zum Netzanschluss Strom" (ANS) zu verwenden und durch einen 
bei der E.ON Thüringer Energie AG eingetragenen Fachbetrieb beim "Regionaler Netzbetrieb 
Meiningen, Landsherger Straße 2, 98617 Meiningen" einzureichen. 
Versorgungskonzepte für Neuanlagen erarbeiten wir nach Vorlage einer konkreten Anfrage.  
Mit der Anfrage benötigen wir detaillierte Angaben zu den einzelnen Objekten (Gebäudegrundriss, 
Anzahl der Kundenanlagen, Hausanschlussraum, Wege- und Trassenführung) zur gewünschten 
Vorhalteleistung und den geplanten Bereitstellungsterminen. Darüber hinaus erforderliche Flächen 
für Versorgungsanlagen (Stationen; Schränke usw.) werden in der Konzeptphase abgestimmt. 
 
Unsere Bestandsunterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und absolute Lagerich-
tigkeit Der Bauunternehmer ist aufgrund seiner erhöhten Sorgfaltspflicht von Rechts wegen ver-
pflichtet, im Baufeld den Leitungsbestand durch geeignete Maßnahmen selbst zu ermitteln. 
Vor Baubeginn beantragen Sie bitte unter Angabe o. g. Reg.-Nr. in unserem Serviceteam Schmal-
kalden (98574 Schmalkalden, Bahnhofstraße 1, Tel: 03693 49 5410) eine Auskunft über Versor-
gungsanlagen des Netzbetreibers. 
 
* Hinweis E.ON Thüringer Energie AG 
 
Trinkwasser* 
Im Bereich des Mückentales befinden sich nur eine Trinkwasserleitung DN 40 Pe, sowie Trink-
wasserhausanschlüsse. Sollten auf dem vorgesehenen Gelände mehrere Wohnhäuser geplant 
werden, so ist die Trinkwasserleitung von der Suhler Straße bis zum vorgesehenen Bebauungs-
gebiet in DN 100 auszuwechseln (eine Erschließung bis 2020 ist durch den ZWAS nicht vorgese-
hen, so dass die über einen Erschließungsträger realisiert werden müsste). 
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Am östlichen Bereich der vorgesehenen Bebauungsfläche liegt auf Grund der Höhenlage nur ein 
Versorgungsdruck von 2,0 bar an, damit machen sich der Einbau und das Betreiben einer Druck-
erhöhungsanlage je Abnehmer erforderlich. Diese Anlage ist durch den Grundstückseigentümer 
zu errichten, zu betreiben und zu finanzieren.  
 
* Hinweis Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ 
 
Schmutzwasser / Regenwasser* 
Abwasserseitig kann an die vorhandene Kanalleitung angeschlossen werden, wobei nur 
Schmutzwasser einzuleiten ist. Das Regenwasser ist, wie bisher auch, auf dem Grundstück zu 
versickern. 
Entsprechend der ABK (Abfallbeseitigungskonzeption) des Zweckverbandes ist der Anschluss an 
die zentrale Kläranlage bis 2024 vorgesehen (siehe Anlage). Dies bezüglich ist der Einbau einer 
KKA (Kleinkläranlage) mit biologischer Reinigung als Übergangslösung einzubauen. 
Die Erschließung des Einzelstandortes ist durch den Bauwerber vorzunehmen. Eine Erschließung 
durch den ZV (Zweckverband) erfolgt nicht. 
Mit dem Bauwerber ist ein Erschließungsvertrag abzuschließen in dem die Leistung des Erschlie-
ßungsträgers vereinbart wird. 
 
* Hinweis Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ 
 
Anfallendes, nicht schädlich verunreinigtes Regenwasser ist am Standort des Entstehens ohne 
Beeinflussung Dritter zu versickern. Eine Nutzung als Brauchwasser durch Regenrückhaltung ist 
ebenfalls möglich. 
 
Brandschutz / Löschwasser* 
Die Zufahrt zum Baugrundstück ist so herzustellen, dass sie von Lösch- und Sonderfahrzeugen 
der Feuerwehr mit einer Achslast von 10 t bzw. mit einem Gesamtgewicht von 16 t befahren wer-
den kann. 
Die Löschwasserversorgung ist über das öffentliche Trinkwassernetz mittels Entnahme aus Über-
flurhydranten (ÜFH) zu sichern. Der vom Grundstück nächste ÜFH soll nicht weiter als 140 m ent-
fernt sein.  
 
* Hinweis Landratsamt Schmalkalden-Meiningen – Fachdienst Brand-, KatS und Rettungsdienst 
 
Der nächste Überflurhydrant befindet sich im Kreuzungsbereich Suhler Straße / Mückental vor 
Haus Nr. 30. Ein weiterer Hydrant befindet sich im Sandtal vor Haus Nr. 6. Bei unzureichendem 
Wasserdruck der Hydranten ist die Löschwasserentnahme aus der Lichtenau erforderlich (Entfer-
nung ca. 320 m).   
Durch die Freiwillige Feuerwehr Benshausen wird zur Sicherung der Erstlöschwasserversorgung 
eine Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 10 m³ gefordert. Weiterhin wird vor dem geplan-
ten Gebäude eine Aufstellfläche für die Feuerwehr in einer Größe von ca. 10 m x 25 m gefordert. 
Diese ist nicht zu überbauen (auch nicht mit verfahrensfreien Baumaßnahmen wie z.B. Carports, 
Zäunen oder Gestaltungsobjekten usw.) sondern als befestigte oder Schotterfläche herzustellen. 
 
Entsprechend der Forderung bei der Vorortbegehung vom 09.06.201 wurde durch die freiwillige 
Feuerwehr Benshausen zwischenzeitlich eine Anfahrtsübung durchgeführt. 
Weiterhin wurde bei der Vorortbegehung festgelegt das eine Stahlleiter / Treppe in die Lichtenau 
zum Einstieg in den Fluss zu installieren ist. 
Durch die Gemeinde wird zur Absicherung der Löschwasserentnahme aus der Lichtenau im Be-
reich der Brücke Suhler Straße eine Stahlleiter / -treppe zum Einstieg in den Fluss errichtet. Die 
Maßnahme ist notwendig da in o.g. Bereich die Ufermauer 2-3m hoch ist. Die Umsetzung erfolgt 
im Zuge der Sanierung der Ufermauer. 
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Müllentsorgung* 

Der im Lageplan zur Ergänzungssatzung „Mückental“ dargestellte Mülltonnenstellplatz ist zur Be-
reitstellung des Restabfallbehälters, der gelben Säcke, der Papiertonne sowie des Sperrmülls zu 
nutzen. 
 
* Hinweis Landratsamt Schmalkalden-Meiningen – Untere Abfallbehörde 
 
Erdgas* 
Im Bereich der Straße „Mückental“ vor den Baugrundstücken befindet sich zurzeit keine Erdgaslei-
tungen zum Anschluss einer Bebauung. 
Nächster Anschlusspunkt wäre die Erdgasleitung im Bereich Suhler Straße 25/27. Die Entfernung 
zum Baugrundstück beträgt jedoch ca. 130 m.  
Da die Kosten des Hausanschlusses vom Anschlussnehmer zu tragen sind, muss geprüft werden 
ob eine wirtschaftliche Erschließung mit Erdgas möglich ist. 
 
* Hinweis Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH 
 
Telekommunikation* 
Eine Festnetzanbindung für den betroffenen Bereich ist prinzipiell möglich. Ohne bedarfsgetriebe-
ne konkrete Kundenbeauftragung gehen wir jedoch nicht mehr in Vorleistung. 
 
Spätere Bauherren und Interessenten sollten beachten: 
Im Regelfall werden bei der Erstellung der Energieanschlüsse auch die TK Anschlüsse mit reali-
siert, dazu muss der Hausanschlussraum und die geplante Kabelführung auf dem parzellierten 
Privatgrundstück bekannt sein. In den Datenverarbeitungssystemen bei uns sollen "Ort"; "Straße" 
und "Hausnummer" hinterlegt sein, danach wird ein Anschluss verwaltet und hinterlegt. Die Bau-
herrenbearbeitung wird danach fragen. In diesem Fall jedoch wird die Standardinstallation oberir-
disch erfolgen, da das umgebende Versorgungsgebiet ebenfalls oberirdisch ausgebaut wurde. Ein 
unterirdischer Hausanschluss ist möglich, wird aber in jedem Fall kostenpflichtig werden. Regeln 
für die Standardinstallation sind abrufbar unter www.telekom.de/agb. 
Im Bedarfsfall nehmen Sie bitte spätestens ca. 6 Wochen vor Erstellung des Elektroanschlusses 
Kontakt mit dem Bauherren-Berater auf. Unser Bauherrenberatungsbüro ist erreichbar unter: 
 
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
PTI 21, BBB 
Löbstedter Straße 93- 95 
07749 Jena 
Telefon 03641-286-101; Fax: 0521-9210-8579 
 
Sie erhalten weitere Informationen zur Abwicklung des Hausanschlusses von unserem Bearbeiter. 
Im Zuge der weiteren Planung, Vorbereitung und beabsichtigten Realisierung des Vorhabens ist 
insbesondere Acht zu geben, dass der Bestandsschutz unserer Anlagen gewährleistet bleibt, die-
se nicht beschädigt, überbaut und in ihrer Lage verändert werden. Die gesetzlich geforderten Min-
destabstände zu unseren Anlagen sind einzuhalten. Bei Bedarf sind hierzu gesonderte Abspra-
chen zu treffen. Ein Lageplan wird diesem Schreiben beigefügt. 
 
Allgemein gilt bevor Bau- und Planungsarbeiten beginnen sollen: 
 
Rechtzeitig vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist das beauftragte Unternehmen verpflichtet, eine 
Aufgrabungsanzeige an die Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, PTI 21, PuB Doku Plan-
auskunft, Jacob-A.-Morand-Str. 4; 07552 Gera; Tel.: 0365/820-8686 oder 03681/33-8686; Fax: 
0521/ 92101790; Email: Planauskunft-PTI2'1 @telekorn.de zu stellen. 
Von dort erhalten die Bauausführenden eine zwingend erforderliche Kabeleinweisung ausgestellt. 
Unsere Bestandpläne können in einer kostenfreien Selbstauskunft über das Internet abgerufen 
werden. Alle weiteren Informationen finden Sie unter https://trassenauskunft-
kabel.telekorn.de/doc. 
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Aus Kapazitätsgründen sollte diese alternative Möglichkeit zunehmend genutzt werden, da hier 
keine Wartezeiten auftreten werden und stets auf den aktuellen Datenstand zurückgegriffen wird. 
 
* Hinweis Deutsche Telekom 
 
5.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Es sind keine Geh-, Fahr- und Leitungsrechte erforderlich.  
 
5.7 Naturschutzrechtlicher Ausgleich  
Als Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft werden auf der Fläche des Flurstückes 824, 
Gemarkung Benshausen, Flur 7, durch den Eingriffsverursacher 12 Stück hochstämmige Obst-
bäume angepflanzt. 
Gemäß § 9 Abs. 1a BauGB finden die Maßnahmen zum Ausgleich auf dem Grundstück statt, auf 
denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Entsprechend § 135a Abs. 1 BauGB 
sind die Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 vom Vorhabenträger durchzufüh-
ren. 
Die Fläche zum Anpflanzen der hochstämmigen Obstbäume ist im Lageplan der Ergänzungssat-
zung mit dem Planzeichen „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen“ gekennzeichnet. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ende des Begründungstextes - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlagen 



Aufstellung Baulücken zur Ergänzungssatzung Mückental zur Vorlaqe beim Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung 

ausgewiesene Baulücl<en, davon 
- -

Stand Sept. 2009 bebaubar davon nicht bebaubar I Grund: 

Über· 
schwemmungs· 

lfd. Nr. Lage Flurstück Bebauung bebaut gebiet Verkauf sonstig_ es 
1 Aschenhofstraße 1031/1 Neubau 2009 
2 1031/2 
3 1032/2 Bauantrag 2011 
4 Am Eisenhammer 76112 ja 
5 Meininger Straße 965 nein 
6 Grumbacll 899/54 ja 
7 149/5 top~rafisch sehr schlecht 
8 Mückental 816/10 nein 
9 Brunnental 431/312 nein 

Erbengemeinschaft nicht 
10 187 lösbar 
11 306/1 Neubau 2008 
12 SchiHerstraße 266 ja 
13 270/10 ja 
14 275/1 ja 
15 Lichtenaustraße 262/1 Ja Firmenparkplatz 
16 Otto-Keiner·Straße 196 ja 
17 Ammertal 95 ja 

über das Grundstück 
vertaufende 

18 99/2 Versoru nSJSieitu ng en 
19 121 nein 
20 120 bebaut 
21 Am Heselben:! 336 Kanal· und 

Trinkwasseranschluss z. Z. 

' nicht möglich, da keine 
Versorgungsleitungen in der 
Straße, Dienstbarkelten 

22 343 notwendig 
23 Stöofertal 63 nein 
24 64 nein 
25 433 ja 
26 441 nein 

464/36 + 
27 464/24 nein 

I 28 464115 in Planung 
29 465/1 topografisch sehr schlecht 
30 465/2 t~oarafisch sehr schlecht 
31 465/3 ja 
32 464/28 topografisch sehr schlecht 
33 !An der Leite 475 nein 
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